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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Gremium Gemeinderat 

öffentlich am 23.01.2017 

 

Drucksache Nr. 2017/024 

 Federführung Stadtbauamt Fachbereich 
Stadtplanung 

 Sachbearbeiter Melanie Griebe 

 Stand 
Aktenzeichen 

10.01.2017 
628.5 

 Mitwirkung  
   

 
 
 
 

Bebauungsplan "Roggenzell Nord" mit Örtlichen Bauvorschriften in 
Neuravensburg mit 1. Teilaufhebung des Bebauungsplans "Roggenzell-
Ortsmitte/Hergensweiler Straße";  
- Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 

1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und 
gegeneinander werden die zum Entwurf des Bebauungsplans „Roggenzell Nord“ 
abgegebenen Stellungnahmen entsprechend der Anlage vom 10.11.2016 
berücksichtigt. Der Gemeinderat beschließt die Abwägung der Stellungnahmen der 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB entsprechend den Abwägungsvorschlägen in der Anlage. In 
Anbetracht der Geringfügigkeit der Änderungen im Planentwurf wird auf eine erneute 
öffentliche Auslegung verzichtet. 
 

2. Der Gemeinderat beschließt nach § 10 BauGB in Verbindung mit § 4 
Gemeindeordnung (GemO), den Bebauungsplan „Roggenzell Nord“ sowie nach § 4 
GemO in Verbindung mit § 74 Landesbauordnung die zusammen mit dem 
Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften, jeweils in der Fassung vom 
14.11.2016, als Satzung. Der Bebauungsplan „Roggenzell-Ortsmitte/Hergensweiler 
Straße“ wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Roggenzell Nord“ 
aufgehoben. 

 
 
 
Sachdarstellung  
 
Der Gemeinderat hat am 25.07.2016 den Entwurf des Bebauungsplans „Roggenzell Nord“ 
mit örtlichen Bauvorschriften gebilligt und die Durchführung der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung beschlossen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
erfolgte durch Planauslage vom 19.09.2016 bis 21.10.2016. Parallel hierzu wurde die 
Behördenbeteiligung durchgeführt.  
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Entsprechend der beigefügten Abwägungstabelle in der Fassung vom 10.11.2016 wurden 
von Behörden Stellungnahmen eingereicht. Nachfolgend sind die wesentlichen 
Stellungnahmen sowie deren Berücksichtigung zusammengestellt. In Gesamtheit ist die 
Bewertung der Stellungnahmen der Abwägungstabelle (Stand 10.11.2016) zu entnehmen.  
 
Das Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung Straßenwesen und Verkehr, hat zu den 
Festsetzungen zur Zulässigkeit von Nebenanlagen und Stellplätzen innerhalb des 
Anbauverbots zur Landesstraße 320 Stellung genommen. Die planungsrechtliche 
Festsetzung zur Umgrenzung der Flächen, die innerhalb des 20 m-Anbauverbots der 
Landesstraße 320 von Bebauung freizuhalten sind, wird entsprechend angepasst, so dass 
innerhalb dieser Flächen keine baulichen Anlagen zulässig sind. Die Zulässigkeit von 

Stellplätzen in diesem Bereich gilt es im Einzelfall mit der Straßenbauverwaltung 

abzustimmen. 
 
Vom Landratsamt, Sachgebiet Gewerbeaufsicht, wurden Bedenken und Anregungen zum 
Immissionsschutz vorgebracht. Die Stadt Wangen hat ein Schallgutachten erstellen lassen. 
Hierin wurden der Stadt folgende vier Varianten zur Lösung des Lärmkonfliktes 
vorgeschlagen: 
Passive Lärmschutzmaßnahmen oder Errichtung einer Lärmschutzwand in Höhe von 3,5 m, 
5,5 m und 7,6 m, jeweils mit einer Länge von 97 m.  
Aufgrund der exponierten Lage des Plangebietes am nördlichen Ortsrand ist durch eine 
aktive Lärmschutzmaßnahme und einer Höhe zwischen 3,50 m und 7,60 m mit einer starken 
Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes insbesondere im Hinblick auf das 
Naturschutzgebiet "Neuravensburger Weiher" im Norden bzw. Osten zu rechnen.  
Bei einer Höhe der Lärmschutzwand von 3,5 m sind ab dem 1. OG zusätzlich passive 
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Bei einer Lärmschutzwand von 5,5 m sind ab dem 
2. OG passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Erst ab einer Höhe von 7,6 m sind die 
Orientierungswerte für ein Mischgebiet eingehalten. 
 
Des Weiteren ist das Anbauverbot an die Landesstraße 320 zu beachten, wobei die 
Realisierungsmöglichkeit einer aktiven Lärmschutzmaßnahme von der zuständigen Behörde 
grundsätzlich in Aussicht gestellt wird. Ungeachtet dessen würde jedoch der parallel zur 
Landesstraße verlaufende Geh- und Radweg von zwei Seiten eingegrenzt werden. Daher 
wird Variante 1, passive Lärmschutzmaßnahmen, weiterverfolgt. Aufgrund der o. g. 
Überschreitungen wurde entschieden, die Baugrenzen im Mischgebiet so weit von der 
Straße abzurücken, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV tagsüber eingehalten 
werden. Das Allgemeine Wohngebiet wird soweit abgerückt, dass während der Nachtzeit die 
Orientierungswerte der DIN 18005-1 um maximal 2 dB(A) überschritten werden, so dass 
eine dreiseitige Orientierung der zum Schlafen bestimmten Räume möglich ist. 
 
Maßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs durch Reduzierung der Geschwindigkeit auf 
70 km/h wurden untersucht. Ein Antrag wurde gestellt und vom Polizeipräsidium Konstanz 
und vom Straßenbaulastträger abgelehnt. 
 
Vom Landratsamt, Bereich Artenschutz, werden artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen 
gefordert. Die Stadt wird hierzu in räumlichen Zusammenhang Nistkästen an 
Streuobstbäumen anbringen. 
 
Die Ausführungen zum Landschaftsschutzgebiet, zu den Ausgleichsmaßnahmen sowie zum 
Retentionsbecken werden berücksichtigt. Es ist vorgesehen, das Retentionsbecken naturnah 
zu gestalten, so dass es dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes nicht 
widerspricht. Entsprechende Detailpläne werden der Naturschutzbehörde im Rahmen des 
wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens vorgelegt. In diesem Zusammenhang wird auch 

der Antrag auf Erlaubnis nach der Landschaftsschutzgebietsverordnung gestellt. 
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Des Weiteren wird der Stellungnahme gefolgt, dass die Örtlichen Bauvorschriften zu den 
Werbeanlagen um den Zusatz ergänzt werden, dass die Beleuchtung freistehender 
Werbeanlagen unzulässig ist.  
 
Ebenfalls wird die FFH-Prüfung hinsichtlich der Lichtpunkthöhe von 6 m ergänzt. Der 
Forderung zur Sicherung der Umsetzung und dauerhaften Unterhaltung der 
Ausgleichsmaßnahme wird entsprochen. Das Grundstück befindet sich im städtischen 
Eigentum. 
 
Ebenfalls wurden entsprechend der Stellungnahme des Landratsamtes im Umweltbericht 
folgende Punkte ergänzt: 

- Die Ausführungen zum Schutzgut Boden werden bezüglich der maximal zulässigen 
Versiegelung bei Umsetzung der Planung ergänzt.  

- Die Bilanzierung zur Bemessung des Retentionsbeckens wurde ebenfalls angepasst. 
- Die Uferabflachungen im Bereich des Moosbaches werden aufgeführt und als 

Eingriffe bilanziert. 

- Die Hinweise zur möglichen Ansiedlung oder Ausbreitung von Neophyten in Folge 

der geplanten Uferabflachungen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Grünflächenpflege werden diese Arten entfernt. 

 
Im Bebauungsplan werden aufgrund der Stellungnahme des Landratsamtes, Sachgebiet 
Oberflächengewässer, folgende Ergänzungen vorgenommen: 

- Der innerhalb des Geltungsbereichs liegende Teil des Gewässerrandstreifens wird 
nachrichtlich als "Fläche mit wasserrechtlichen Festsetzungen 
(Gewässerrandstreifen)" umgrenzt. 

- Die Festsetzung zur öffentlichen Grünfläche wird um den Zusatz "oberhalb der 
Mittelwasserlinie" ergänzt. Es wird ein Hinweis zu den im Gewässerrandstreifen 
geltenden Verboten in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 
Der Stadtseniorenrat regt an, das Pfaffenhütchen aus der Liste der zu pflanzenden Sträucher 
zu streichen. Das Pfaffenhütchen ist für Vögel im Winter ein wichtiges Nährgehölz und 

verfügt neben der ökologischen Bedeutung wegen der attraktiven Herbstfärbung und der 

roten Früchte auch über ästhetischen Wert. Es obliegt der Verantwortung der einzelnen 

Bauherren, in Bereichen, in denen regelmäßig Kinder spielen, auf die Pflanzung dieser Arten 
zu verzichten oder achtsam zu sein. Die Pflanzlisten enthalten bewusst eine größere 
Auswahl von Pflanzenarten, um den Bauherren bzw. der öffentlichen Verwaltung im Rahmen 
der Umsetzung noch einen gewissen Gestaltungsspielraum zu belassen. Auf Regelungen zu 
Einfriedungen wird ebenfalls verzichtet, um den Bauherren eine gewisse Flexibilität bei der 
Gestaltung der Grundstücke zu gewähren. 
 
Die Ausführungen der Amprion GmbH zu der Höchstspannungsfreileitung und den 
notwendigen Schutzvorkehrungen werden beachtet. Auf der externen Ausgleichsfläche, 
welche von der Freileitung überquert wird, befinden sich bereits etwa zwanzig Obstbäume, 
vier davon innerhalb des Schutzstreifens der Freileitung. Im Rahmen der 
Ausgleichsmaßnahmen ist die Anpflanzung weiterer Obsthochstämme geplant. Um die 
Leitung nicht zu gefährden, werden im Schutzstreifen der Leitung lediglich niedrigwüchsige 
Obstsorten verwendet. Die Begründung wird um eine entsprechende Klarstellung ergänzt. 
 
Die vorgebrachten Stellungnahmen und Anregungen haben zu keinen wesentlichen 
Planänderungen geführt. Eine erneute Auslegung und Beteiligung ist somit nicht erforderlich. 
Änderungen gegenüber der Entwurfsfassung vom 12.07.2016, entsprechend der Offenlage, 
sind farblich hervorgehoben. 
 
Der Ortschaftsrat hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 mehrheitlich dem Beschlussvorschlag 
zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans „Roggenzell Nord“zugestimmt.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen. 
 
 
 
Anlagen  
 

- Bebauungsplan „Roggenzell Nord“ mit Örtlichen Bauvorschriften sowie 
1. Teilaufhebung des Bebauungsplans „Roggenzell-Ortsmitte/ Hergensweiler Straße“ 
mit Planteil, textlichen Festsetzungen, Hinweisen, nachrichtlichen Übernahmen, 
Begründung und Umweltbericht, Stand 14.11.2016 

- Abwägung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
gem. § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB in der Fassung vom 10.11.2016 
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